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 Sitzungsvorlage 
  

 
 Stadt Meersburg 
Fachbereich "Zentrale Verwaltung"  Nummer: 19/1345 
Lebherz, Steffen Datum: 30.09.2019 

 

Beratungsfolge Termin Status 
Gemeinderat 15.10.2019 öffentlich 
   

 
 
7. Poolstellen Nachwuchskräfte 

 
 
 
Sachvortrag: 
 

In Zeiten des Fachkräftemangels speziell im öffentlichen Dienst wird es immer 
schwieriger geeignetes Personal für die vielfältigen Verwaltungsaufgaben einer 
Kommune zu gewinnen. Auf Ausschreibungen gehen teilweise nur sehr wenige und 
häufig ungeeignete Bewerbungen ein.  
 
Um auch in Zukunft den Anforderungen gerecht zu werden und die immer komplexer 
und „rechtsintensiver“ werdenden Aufgaben bewältigen zu können, wird beabsichtigt, 
künftig verstärkt auf die Bindung von gut ausgebildeten Nachwuchskräften 
(Auszubildenden) wert zu legen.  
 
Nachdem die Erfahrung gemacht wurde, dass die bei der Stadt Meersburg 
ausgebildeten Nachwuchskräfte wertvolle MitarbeiterInnen für die Stadt Meersburg 
sind, ist die Verwaltung darum bemüht, künftig so viele Nachwuchskräfte wie möglich 
als Beschäftigte in den Dienst der Stadt Meersburg übernehmen zu können. Diese 
Bemühungen scheiterten/ scheitern jedoch immer wieder daran, dass bei Abschluss 
der Ausbildung keine passenden Stellen für die fertig gewordenen Nachwuchskräfte 
zur Verfügung stehen. Ebenso kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass 
kurz nachdem Nachwuchskräfte die Stadt Meersburg aufgrund fehlender freier 
Stellen verlassen hatten, Stellen frei wurden und dadurch dringend und vor allem 
kurzfristig Personal gesucht werden musste. Die Folge waren oftmals teure 
Ausschreibungen, zeitintensive Stellenbesetzungsverfahren und teilweise auch lange 
Wartezeiten (Kündigungsfristen usw.) bis die frei gewordenen Stellen wiederbesetzt 
werden konnten.  
 
Darüber hinaus sieht der TVöD (§ 16a TVAöD-BBiG) grundsätzlich die Übernahme 
von Auszubildenden für die Dauer von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhältnis vor.  
Generell bildet die Stadt Meersburg zwei Verwaltungsfachangestellte (m/w/d) pro 
Jahr aus. D.h., dass jedes Jahr zwei Nachwuchskräfte ihre Ausbildung beenden und 
in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden müssten. Aus diesem Grund schlägt die 
Verwaltung die Schaffung zweier „Poolstellen“ vor.  
 
Durch die beiden freien „Poolstellen“ besteht die Möglichkeit, frisch ausgebildete 
Nachwuchskräfte zumindest befristet für ein Jahr – bis der nächste Jahrgang mit der 
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Ausbildung fertig wird – in den Dienst der Stadt Meersburg zu übernehmen. Die 
Nachwuchskräfte können im Laufe des Jahres Berufserfahrung sammeln und haben 
die Möglichkeit, sich auf frei werdende Stellen bei der Stadt Meersburg intern zu 
bewerben. Die Stadt Meersburg wiederum hat die Möglichkeit, kurzfristig und ohne 
großen zeitlichen sowie finanziellen Aufwand frei werdende Stellen aus den „eigenen 
Reihen“ nach zu besetzen.  
 
Ebenso könnten Poolstellen perspektivisch mit Nachwuchskräften besetzt werden 
wenn vorauszusehen ist, dass eine Stelle bspw. aufgrund von Renteneintritt o.ä. in 
naher Zukunft frei wird. Die Poolstelle könnte bereits im Voraus in der 
entsprechenden Abteilung angebracht sein, um eine intensive Einarbeitung 
gewährleisten zu können.  
 
Sollte nach Ablauf des Jahres aufgrund fehlender frei gewordener Stellen eine 
Weiterbeschäftigung nicht möglich sein, profitiert die Nachwuchskraft zumindest von 
der einjährigen Berufserfahrung und kann dies für Bewerbungen vorweisen.  
Für die Stadt Meersburg wird es künftig jedoch unerlässlich sein auf eigene 
Nachwuchskräfte zu setzen.  
 
Auch die Kosten für die Ausbildung einer einzelnen Nachwuchskraft sind 
grundsätzlich hoch. Alleine der 3-monatige Abschlusslehrgang liegt bei ca. 2000 €. 
Auch vor diesem Hintergrund ist es im Interesse der Stadt Meersburg, in Zukunft 
mehr von den gut ausgebildeten Nachwuchskräften profitieren zu können.  
Betrachtet man aber die Tatsache, dass sich die Anzahl der Ausbildungsplätze im 
Bereich der Verwaltungsfachangestellten in Baden-Württemberg seit 2011 nahezu 
verdoppelt hat, so ist es für die Stadt Meersburg umso wichtiger, auch in Zukunft 
interessant für potentielle Nachwuchskräfte zu sein.  
 
Mit der hohen Chance einer Übernahme nach der Ausbildung für mindestens ein 
Jahr erwartet sich die Stadt Meersburg im „Kampf“ um gute und geeignete 
Nachwuchskräfte gewisse Vorteile gegenüber anderen Arbeitgebern bzw. 
Kommunen. Die Perspektive auf eine Übernahme und die Bemühungen der Stadt 
Meersburg, verstärkt auf eigens ausgebildete Nachwuchskräfte zu setzen, wird 
ebenfalls dazu beitragen, dass auch in Zukunft gute Nachwuchskräfte gewonnen 
werden können.  
    
Hinweis zu den Kosten: Für die Kalkulation der Kosten wird eine Eingruppierung in 
Entgeltgruppe 6, Stufe 2 zugrunde gelegt. Pro Poolstelle belaufen sich die Kosten 
(Gehalt, Leistungsentgelt, Zusatzversorgungskasse, Arbeitgeberaufwand, …) für die 
Stadt Meersburg auf derzeit ca. 49.000 Euro pro Jahr.  
 
Aktuelles Konzept der Poolstellen: 
 

- 2 Poolstellen werden auf unbestimmte Zeit eingerichtet und im Stellenplan 

aufgeführt. 

- Die Poolstellen werden im Regelfall nach EG 6 TVöD bewertet, sofern die 

Eingruppierung in EG 6 nicht über der vorherrschenden Eingruppierung in der 

entsprechenden Abteilung liegt. Anpassungen an tarifliche Änderungen 

bleiben der Verwaltung im Rahmen der eingeräumten Zuständigkeiten gemäß 

der Hauptsatzung vorbehalten. 

- Die Einstellung erfolgt i.d.R. in Stufe 1. 
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- Im Falle einer „gut“ abgeschlossenen Ausbildung kann die Einstellung auch in 

Stufe 2 erfolgen, sofern die persönliche und fachliche Eignung dafür gegeben 

ist. 

- Die Entscheidung über die Eingruppierung und Stufenzuordnung obliegt dem 

Hauptamt in Absprache mit der zuständigen Fachbereichs- bzw. 

Abteilungsleitung. 

- Ein Anspruch auf die Übernahme auf eine Poolstelle besteht grundsätzlich 

nicht, besonders wenn personenbedingte, verhaltensbedingte, 

betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe einer Übernahme entgegenstehen. 

- Die Poolstellen werden ausschließlich mit Nachwuchskräften besetzt, die ihre 

Ausbildung bei der Stadt Meersburg absolviert haben. 

- Eine Poolstelle wird grundsätzlich für ein Jahr befristet besetzt. 

- Sollten im darauffolgenden Jahr eine oder beide Poolstellen nicht besetzt 

werden können, kann eine bisher auf einer Poolstelle eingesetzte 

Nachwuchskraft im Bedarfsfall um ein weiteres Jahr befristet weiterbeschäftigt 

werden. 

- Sollte eine Poolstelle nicht mit Nachwuchskräften besetzt werden können, 

kann die Poolstelle in Ausnahmefällen vorrübergehend anderweitig bis zur 

Wiederbesetzung durch Nachwuchskräfte besetzt werden.  

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gemeinderat beschließt die Schaffung zweier Poolstellen für 

Nachwuchskräfte/ Auszubildenden. 

2. Die Poolstellen werden in den Stellenplan mit aufgenommen und können mit 

sofortiger Wirkung besetzt werden. 

 
 
 
 
 
 
Lebherz 
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